
Name: ________________________________ 
leicht □ □ □ □ □ schwer 

Datum: ________.__________._____________ 
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2. Texte sprechen 

2.1 Hören Sie den Text und sprechen Sie für Frau Nasri. 

  

 

Der Sozialversicherungsausweis wird bei Aufnahme einer 
Beschäftigung vom Arbeitgeber verlangt. Jeder Arbeitnehmer hat 
einen zu besitzen. Bei Verlust, können Sie einen neuen bei der 
Rentenversicherung, die für Sie zuständig ist, beantragen. 

 

 

 

Ja, wenn Sie hier noch nicht gemeldet sind, dann müssen Sie sich 
entweder beim Einwohnermeldeamt oder beim Bürgerbüro 
vorstellen. Im Finanzamt können Sie auch einen Gewerbeschein 
beantragen, wenn Sie selbstständig sein wollen. Eine weitere 
Auskunfts- und Beratungsstelle, bei der Sie sich beispielsweise 
über Wohnungsprobleme erkundigen können, ist das Sozialamt. 

 

 

 

Das Einwohnermeldeamt ist eine Behörde, die sich als Meldestelle 
mit der Meldepflicht befasst. Wenn Sie Ihren Wohnort wechseln 
und eine neue Arbeitsstelle annehmen, müssen Sie sich dort 
einmal ummelden. 

 

 

 

Ja, auf jeden Fall. Sie benötigen dafür ein Gesundheitszeugnis. 
Das erhalten Sie beim Gesundheitsamt. 
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